Satzung des KreisSportBundes Rhein-Sieg e.V.

1  Name - Wesen - Sitz

Der KreisSportBund (KSB) Rhein-Sieg e.V. - im Landessportbund Nordrhein-Westfalen (LSB NRW) - ist die Gemeinschaft der Sportvereine im Rhein-Sieg-Kreis. Er hat seinen Sitz in Siegburg und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Siegburg eingetragen.

2  Grundsätze der Tätigkeit

2.1

Der KSB Rhein-Sieg e.V. ist parteipolitisch neutral. Er vertritt den Grundsatz religiöser und weltanschaulicher Toleranz.

2.2

Der KSB Rhein-Sieg e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 'Steuerbegünstigte Zwecke' der Abgabenordnung. Seine Organe arbeiten ehrenamtlich. Seine Mitglieder haben nicht teil an seinem Vermögen. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des KSB Rhein-Sieg e.V. fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

2.3

Der KSB Rhein-Sieg e.V. ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Kreissportbundes dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

3  Zweck

Zweck des KSB Rhein-Sieg e.V. ist es,

3.1

dafür einzutreten, daß allen Einwohnern im Rhein-Sieg-Kreis die Möglichkeit gegeben wird, unter zeitgemäßen Bedingungen Sport zu betreiben;

3.2

den Sport in jeder Beziehung zu fördern und die dafür erforderlichen Maßnahmen zu koordinieren; 

3.3

den Sport in überverbandlichen und überfachlichen Angelegenheiten - auch gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis sowie den Städten und Gemeinden und in der Öffentlichkeit - zu vertreten und die damit zusammenhängenden Fragen seiner Mitgliedsvereine zu regeln.




4  Aufgaben

Die Aufgaben des KSB Rhein-Sieg e.V. erstrecken sich auf die Belange des Sports in der modernen Gesellschaft, insbesondere Bereiche wie



- Förderung der Möglichkeiten für alle, Sport zu treiben



- Entwicklung des Breitensports auch als Basis des Leistungssports



- Förderung des Schulsports einschließlich Talentsichtung und -förderung



- Verbindung von Sportförderung mit Bildung und Erziehung



- Entwicklung und Förderung von Sportangeboten mit besonderer Gesundheits-



  orientierung sowie für soziale Randgruppen und für eine sinnvolle Ausfüllung



  zunehmender Freizeit



- Stärkung des partnerschaftlichen Umgangs der Bereiche Sport und Umwelt



- Einwirkung auf die Förderung, Erhaltung und Weiterentwicklung von Sport-



  stätten



- Schulung von Übungsleiter/innen und anderen Mitarbeiter/innen der 



  Sportvereine



- Stärkung des Ehrenamtes



-Stärkung der Mitgliedsvereine und ihrer Mitglieder durch 

  Öffentlichkeitsarbeit und Information in vereins-, versicherungs- und 

  steuerrechtlichen Fragen  und durch andere Hilfestellungen

5  Rechtsgrundlagen

5.1

Rechtsgrundlagen des KSB Rhein-Sieg e.V. sind die Satzung und die Ordnungen, die er zur Durchführung seiner Aufgaben beschließt. Die Ordnungen dürfen nicht im Widerspruch zur Satzung stehen und sind verbindlich für den gesamten KSB Rhein-Sieg e.V.

5.2

Ordnungen und ihre Änderungen werden von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Präsidiums mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen. Der Kreisjugendtag beschließt die Jugendordnung. Sie bedarf der Bestätigung der Mitgliederversammlung.

5.3

Die Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung.

5.4

Die Satzung und die Ordnungen dürfen nicht im Widerspruch zur Satzung und den Ordnungen des LSB NRW stehen.





6  Mitgliedschaft

6.1

Dem KSB Rhein-Sieg e.V. gehören ordentliche und außerordentliche Mitglieder an. 

6.1.1 Ordentliche Mitglieder sind die Sportvereine, die einer ordentlichen Mitglieds- organisation des LSB NRW als Mitglied angehören.

6.1.2
Außerordentliche Mitglieder sind Sportvereine, die einer außerordentlichen Mitglieder


organisation des LSB NRW als Mitglied angehören.

6.2

Im Bereich der Sportjugend gibt es keine Unterscheidung zwischen ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern.

7  Aufnahmen

Mit der Aufnahme eines Sportvereins in eine ordentliche oder außerordentliche Mitgliedsorganisation des LSB NRW ist der Sportverein auch Mitglied des KSB Rhein-Sieg e.V.

8  Beendigung

8.1

Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt oder Ausschluß einer Mitgliedsorganisation aus dem LSB NRW oder des Vereins aus einer Mitgliedsorganisation des LSB NRW sowie durch Auflösung des Vereins. Sie erlischt ebenfalls, wenn dem Mitglied vom zuständigen Finanzamt die Gemeinnützigkeit aberkannt wird. 

8.2

Der Austritt eines Mitgliedsvereins aus dem KSB Rhein-Sieg e.V. kann nur zum Ende des Kalenderjahres durch einen eingeschriebenen Brief an das Präsidium erfolgen.

9  Ehrenpräsident/in und Ehrenmitglieder

9.1

Die Mitgliederversammlung kann  Ehrenpräsidenten/innen und Ehrenmitglieder ernennen.

9.2

Ehrenpräsident/in und Ehrenmitglieder sind zu den Mitgliederversammlungen sowie den Sitzungen des Hauptausschusses einzuladen und haben dort beratende Stimme. 


10  Organe

Die Organe des KSB Rhein-Sieg e.V. sind

10.1
die Mitgliederversammlung

10.2
der Hauptausschuß

10.3
das Präsidium

11  Mitgliederversammlung

11.1

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des KSB Rhein-Sieg e.V. Sie bestimmt die Richtlinien des KSB Rhein-Sieg e.V., nimmt Berichte des Präsidiums und der Prüfer entgegen und entscheidet über die Entlastung des Präsidiumes. Sie beschließt in den Jahren, in denen eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfindet, den Haushaltsplan, setzt die Mitgliedsbeiträge fest, tätigt Wahlen und beschließt über die Änderung der Satzung und andere vorliegende Anträge.

11.2

Die Mitgliederversammlung besteht aus Vertretern der ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder, den Mitgliedern des Präsidiums und des Hauptausschusses, den Vertretern der Sportjugend und des Frauenbeirates,  den Ehrenpräsidenten/innen und Ehrenmitgliedern.

11.3

Die ordentliche Mitgliederversammlung tritt alle drei Jahre zusammen. Der Termin wird den Mitgliedern schriftlich frühzeitig bekanntgegeben. Die schriftliche Einladung der Mitglieder erfolgt spätestens drei Wochen vor dem Tagungstermin. Bei besonderem Bedarf ist die Einberufung einer außerordenlichen Mitgliederversammlung möglich (siehe Ziffer 11.6).

11.4

Anträge müssen schriftlich mit Begründung spätestens fünf Wochen vor dem Tagungstermin beim Präsidium eingereicht sein. Die Anträge werden mit der Einladung versandt.

11.4.1 Antragsberechtigt sind die Mitglieder, der Hauptausschuß, das Präsidium, die 

Sportjugend und der Frauenbeirat.

11.4.2 Die ordentlichen Mitglieder haben je eine Stimme. Vereine über 100 Mitglieder haben je weitere angefangene 100 Mitglieder eine Stimme mehr.

11.4.3
Jedes außerordentliche Mitglied hat eine Stimme.

11.4.4
Jedes Mitglied des Hauptausschusses hat eine Stimme.

11.4.5
Die Sportjugend hat fünf Stimmen.

11.4.6
Der Frauenbeirat hat fünf Stimmen.

11.5

Stimmübertragung ist nur innerhalb des einzelnen Mitgliedsvereines zulässig. Die Höchstzahl der von den Vereinen zu entsendenden Delegierten beträgt drei, die jedoch von den gesamten auf ihren Verein entfallenden Stimmen Gebrauch machen können.


11.6

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muß entweder auf Beschluß des Präsidiums, des Hauptausschusses oder auf Antrag eines Drittels der Mitglieder stattfinden.

11.7

Die Frist für die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung kann im Dringlichkeitsfall auf zwei Wochen verkürzt werden. Gegenstand der Tagungsordnung ist nur der Grund der zur Einberufung geführt hat. 

11.8

Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einladung beschlußfähig.

11.9

Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, in der die Beschlüsse wörtlich zu protokollieren sind. Die Niederschrift wird vom Präsidenten und dem Schriftführer unterzeichnet.

12  Hauptausschuß

12.1

Zusätzlich zu den bereits genannten Aufgaben obliegen dem Hauptausschuß folgende Aufgaben:

12.1.1
Beratung und Beschlußfassung über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, 
soweit sie nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind;

12.1.2
Genehmigung der Jahresrechnung in den Jahren, in denen keine ordentliche Mitgliederversammlung stattfindet;

12.1.3
Beratung und Beschlußfassung über den jährlichen Haushaltsplan, in denen keine 
ordentliche Mitgliederversammlung stattfindet;

12.1.4
Nachwahl von Mitgliedern des Präsidiums.

12.2

Der Hauptausschuß besteht aus je einem Vertreter der Sportarten, die einer ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliedsorganisation des LSB NRW angehören, dem Präsidium und den Vorsitzenden der Stadt- und Gemeindesportverbände.

12.2.1
Jedes Mitglied des Hauptausschusses hat eine Stimme.

12.3

Der Hauptausschuß ist mindestens einmal im Jahr einzuberufen.

12.4

Die Hauptausschußsitzungen werden mindestens zwei Wochen vor dem Tagungstermin einberufen.

12.5

Auf Antrag eines Drittels der Hauptausschußmitglieder ist eine Sitzung innerhalb von zwei Wochen einzuberufen.




12.6

Der Hauptausschuß ist bei ordnungsgemäßer Einladung beschlußfähig.

13  Präsidium
13.1

Das Präsidium erfüllt die Aufgaben des KSB Rhein-Sieg e.V. im Rahmen und im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Hauptausschusses. Es ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten anwesend ist. 

13.2

Das Präsidium setzt sich zusammen aus:

13.2.1

dem/der Präsidenten/in,
13.2.2

drei stellvertretenden Präsidenten/innen,

13.2.3

dem/der Schatzmeister/in,

13.2.4

dem/der Sportwart/in,

13.2.5

dem/der Lehrwart/in,

13.2.6

dem/der Sportabzeichenbeauftragten,

13.2.7

dem/r Sportarzt/ärztin,

13.2.8

drei Beisitzern/innen,

13.2.9

dem/der Vorsitzenden des Jugendausschusses und seinem/ihres Stellvertreters/in,

13.2.10
der Frauenbeauftragten,

13.2.11
dem/der Geschäftsführer/in.

Die Vorgenannten werden für drei Jahre gewählt. Die Wahl der unter 13.2.9 und 13.2.10 Aufgeführten erfolgt durch die für sie zuständigen Gremien. Ihre Bestätigung erfolgt durch die Mitgliederversammlung. Die Amtszeit endet mit der Wahl des/der Nachfolgers/in im Amt. Wiederwahl ist zulässig. Der/die Geschäftsführer/in wird vom Präsidium berufen und abberufen.

Das Präsidium bleibt bis zur Wahl eines neuen Präsidiums im Amt.

13.3

Präsidium im Sinne des § 26 BGB ist der/die Präsident/in mit den stellvertretenden Präsidenten/innen und dem/der Schatzmeister/in. Im Falle der Verhinderung tritt an die Stelle des/der Präsidenten/in ein/e stellvertretende/r Präsident/in. 

13.4

Der/die Präsident/in des KSB Rhein-Sieg e.V. beruft die Sitzungen des Präsidiums, des Hauptausschusses und die Mitgliederversammlungen ein und leitet sie. Im Verhinderungsfalle vertritt ihn/sie ein/e stellvertretende/r  Präsident/in.

13.5

Der/die Präsident/in oder einer der stellvertretenden Präsidenten/innen hat Sitz und Stimme in allen Gremien des KSB Rhein-Sieg e.V.




14  Sportjugend

14.1

Die Sportjugend führt und verwaltet sich im Rahmen der Satzung und der Ordnungen des KSB Rhein-Sieg e.V. selbständig. Sie entscheidet über die ihr zufließenden Mittel.

14.2

Alles Nähere regelt die Jugendordnung.

15  Frauenbeirat

15.1

Der Frauenbeirat befaßt sich mit allen gemeinsamen und grundsätzlichen Aufgaben im Frauensport. Er motiviert und unterstützt Frauen bei der Übernahme von Ehrenämtern im Verein.

15.2

Alles Nähere regelt die Frauenordnung.

16  Ausschüsse

Das Präsidium kann für besondere Aufgaben Ausschüsse einsetzen, denen grundsätzlich nicht mehr als fünf Personen angehören sollen. Der Vorsitzende soll Mitglied des Präsidiums des KSB Rhein-Sieg e.V. sein. Die Beschlüsse der Ausschüsse bedürfen, soweit nichts anderes bestimmt ist, der Bestätigung durch das Präsidium.

17  Wirtschaftsführung

17.1

Für jedes Geschäftsjahr sind ein Haushaltsplan und die Jahresrechnung aufzustellen. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

17.2

Für die Erfüllung der Aufgaben des KSB Rhein-Sieg e.V. und die Bestreitung der Kosten der KSB-Verwaltung werden nach Beschluß der Mitgliederversammlung Beiträge von den Mitgliedern erhoben. 

18  Kassen- und Rechnungsprüfer

Die Mitgliederversammlung wählt zur Rechnungs- und Kassenprüfung drei Prüfer. Eine Wiederwahl ist zulässig, jedoch mit der Maßgabe, daß bei jeder Wahl ein Prüfer ausscheidet.




19  Abstimmung und Wahlen

19.1

Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.

19.2

Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen der Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmen. Der Beschluß über die Auflösung des KSB Rhein-Sieg e.V. bedarf der Dreiviertelmehrheit der anwesenden Stimmen.

19.3

Wahlen sind grundsätzlich schriftlich und geheim. Wird für ein Amt nur eine Person vorgeschlagen und ist diese bereit, das Amt zu übernehmen, so wird die Wahl durch offene Abstimmung mit Handzeichen vorgenommen, wenn nicht geheime Wahl beantragt wird. Abwesende können gewählt werden, sofern sie vorher ihre Bereitschaft, das Amt anzunehmen, schriftlich erklärt haben.

19.4

Für die Wahlen ist die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich; wird diese nicht erreicht, erfolgt Stichwahl. Für diese gilt einfache Stimmenmehrheit.

20  Auflösung

20.1

Die Auflösung des KSB Rhein-Sieg e.V. kann nur durch Beschluß einer Mitgliederversammlung erfolgen, die eigens zu diesem Zweck einzuberufen ist. Der Antrag auf Auflösung muß eine Begründung enthalten.

20.2

Das zum Zeitpunkt der Auflösung vorhandene Vermögen geht auf den  Rhein-Sieg-Kreis über mit der Auflage dieses Vermögen zur Förderung des Sports zu verwenden.

20.3

Beschlossen bei der ordentlichen Mitgliederversammlung am 24. November 2000.
6

